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4) AufderOberneusiadt, gegen der französischen Cantzley, in der Neuen Strasse, in Hm.
Brands Hause, ist die zte Etage, beiiehende, in 3 Stuben, 4 Kammern, 1 Küche
und Keller, mit oder ohne Meubles, zuvermiothen

s) An der Brinck-Strasse, in der vormahligen Westhosfischen Behausung, siehet die zte
Etage aus Johannistag, zu vermieden, welche bestehet, in 2 Stuben, wovon eine a-

 peziert, 4 Kammern, 1 Küche, nebst KeUer und klemm Boden.
6) ^n des HUth- tiib5j«;u2neen Hrn. KvhttrsNeeemHauß, auf dem Marckt, sind die zwey

unterste Slagon nebn Kraanr-Vaden, sogleich zu verMiethen.
7) £8 ist allster am Mnrckt, in einer wohlgelegenen Behausung, eine Etage, zu vermu

 then und kan sogleich bezog n werden. W r jotche miethen will, kan sich bey dem

Nüturio Hrn. Schlüter alhier, melden.
8) äuf der Obern ustadt, hinter der Kirche, in der Frau Eandre ihrem Vorderhause, im

2ten Stockwelck, sind z Stuben, 1 Küche nebst Hottzstall und Keller, zu vermuthen

 weiche sogleich oder aus Johamtt zu beziehen.
9) Bey dem Hrn. Hofmeister Wotss, au) dm Obcrneustadt, sind 2 Etagen nebst Stallung

und Keller zu vermuthen und können ssgleich bezogen werden.
jo) Aus der Oderneu,iadt in der neuen Strass', in der Knaufischen Erben Behausung, ist

 eine Stube, 2 Kammern, Küche, Kell r und Platz vor Hoitz zu legen, sogleich oder auf

Johannistag, zu vermuthen.
n) Am bevorstehend.n Johannistag, sind vor der Esplanade, in einer gelegenen Behau-

suug einige ¿immer, so sich auen.alv v.r einen Kaufmann schicken, zu vermielhen. Der

Verleger gut Aeachrrcht.

IV. Personen, so Bediente verlangen.
1) Bey dem Hessischen Krugs.t-vmmiilalUc, werden noch einige Knechte, so mit guten

Aueihtis versehen, verlanget. Wer dai zu vujt hüt, kan sich dty dem Herrn Over-Kriegs-
^ommüHlnv Schmidt, rey der grcjjen Kirche wohnhaft, dessals melden.

 2) In einen gewissen Haußhalt, wird eine Kinder-Magd, we-che Waschen und Bügeln,
auch etwas Nahen kan; Wie auch eine gute Küchen-Magd, die in der Kocherey wohl
mähren, auf Johanni, in Dienst, verlangt.

5) Wird auf Johanni, eine Magd, welche mit Kochen bescheid weiß, auch mit gutem
Attestat versehen ssyn muß, alhier in Dienst begehrt. Der Verleger gibt Nachricht.

 V. Personen , so Dienste verlangen.
j) Eine Frauens-Persohn , von honetter Familie, welche schon bey Herrschafften gedienek,

und ihres Hohlverhaltens wegen, gutZeugnüß beybringen kan, suchet wiederumDimste,
als Eammer-Jungfer. Der Verleger gibt Nachricht.
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